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§ 14 HBV
 HBV - Heimbauverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Bei einem mehrgeschossigen Bauwerk ist ein bettengängiger Aufzug, der alle Geschosse erschließt, einzubauen.

Dieser ist mit einem Notsitz auszustatten.
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